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Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
zunächst einmal möchte ich mich bei Ihnen für Ihr umsichtiges und verantwortungsvolles Handeln in 
dieser schwierigen Situation bedanken.  
 
Mit dieser fünften SchulMail erhalten Sie weitere Informationen zum Umgang mit dem Corona-Virus 
im Schulbereich. 
 
I. Notbetreuung ab Mittwoch, 18.03.2020  
 
Mit der SchulMail Nr. 4 vom 13.03.2020 wurden Sie bereits informiert, dass die Schulen zur 
Entlastung des Personals in kritischen Infrastrukturen (z.B. Krankenhäusern) ab Mittwoch, 
18.03.2020, eine Notbetreuung insbesondere für Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 6 
vorhalten müssen.  
 
1. Organisation und Räumlichkeiten der Notbetreuung 
Jede Schule organisiert diese Notbetreuung für die eigenen Schülerinnen und Schüler. Damit sind alle 
Schulen mit entsprechenden Jahrgangsstufen für dieses Betreuungsangebot offen zu halten. 
 
Aus Gründen des Infektionsschutzes sind diese Betreuungsgruppen grundsätzlich im bisherigen 
Klassenverband zu bilden. Ausnahmsweise kann die Betreuung auch jahrgangsbezogen erfolgen. Die 
einzelne Betreuungsgruppe sollte nur in Ausnahmefällen mehr als fünf Kinder umfassen.  
 
Durch die allgemeine Weisung des MAGS vom 13.03.2020 sind die Schulräume für eine solche 
Notbetreuung weiterhin geöffnet. 
 
2. Schülerinnen und Schüler, die dieses Angebot in Anspruch nehmen können 
Die Angebote der Notbetreuung an Schulen gelten insbesondere für Schülerinnen und Schüler der 
Klassenstufen 1 bis 6, deren Eltern (Erziehungsberechtigte) beide beruflich im Bereich von kritischen 
Infrastrukturen tätig sind. Im Fall von Alleinerziehenden muss ebenfalls eine berufliche Tätigkeit im 
Bereich von kritischen Infrastrukturen vorliegen. 
 
Als kritische Infrastrukturen gelten die in einer Leitlinie des MAGS genannten Bereiche, über die Sie 
zeitnah informiert werden. Darüber hinaus bedarf es einer schriftlichen Bestätigung des jeweiligen 
Arbeitgebers gemäß dieser Leitlinie (siehe Anlage). 
Kinder können die Angebote nur wahrnehmen, wenn sie bezüglich des Corona-Virus nicht erkrankt 
oder erkrankungsverdächtig sind. Insbesondere dürfen Kinder, die von der örtlichen 
Ordnungsbehörde oder dem Gesundheitsamt unter häusliche Quarantäne gestellt worden sind, die 
Schule auf keinen Fall betreten und können daher an dem Angebot – mindestens vorübergehend – 
nicht teilnehmen. 
 
3. Zeitlicher Umfang der Notbetreuung 
Die Notbetreuung an den Schulen erstreckt sich auf den Zeitraum des Schulbetriebes, wie dieser an 
der jeweiligen Schule stattfinden würden. 
Dies schließt sowohl die pädagogische Übermittagsbetreuung wie Angebote des offenen und 
gebundenen Ganztags ein.  
 
4. Aufgaben von Schulleitungen und Lehrkräften bei der Notbetreuung 
Die Einteilung der Betreuungsgruppen sowie der betreuenden Lehrkräfte obliegt der Schulleitung. 



Bei der Einteilung der Lehrkräfte hat die Schulleitung zu beachten, dass Lehrkräfte, die 60 Jahre und 
älter sind oder aber in Bezug auf das Corona-Virus ein erhöhtes Risiko (z.B. relevante 
Vorerkrankungen) haben, nicht für die Notbetreuung eingesetzt werden. Schwangere und 
Lehrerinnen, die sich nach der Entbindung noch im Mutterschutz befinden, dürfen gleichfalls nicht 
zur Betreuung herangezogen werden. 
 
5. Geltung für freie Schulen 
Die Ersatz- und anerkannten Ergänzungsschulen werden dringend gebeten, eine Notbetreuung im 
Sinne dieser SchulMail einzurichten sowie die weiteren Hinweise und Informationen dieser SchulMail 
zu beachten. 
 
II. Lernangebote für die Zeit des Unterrichtsausfalls  
 
Auch wenn aktuell kein Unterricht stattfindet, sollen die Schulen das Lernen der Schülerinnen und 
Schüler zunächst bis zu den Osterferien weiter ermöglichen. Lehrerinnen und Lehrer stellen hierzu 
Lernaufgaben bereit. Die Lernaufgaben sollen so konzipiert werden, dass sie das Lernen der 
Schülerinnen und Schüler z.B. in Form von Projekten, fachübergreifenden Vorhaben oder 
Vorbereitungen von Präsentationen unterstützen und an den Unterricht anknüpfen.  
 
Die Schulleitungen stellen sicher, dass die Schülerinnen und Schüler wissen, welche Aufgaben in 
häuslicher Arbeit zu erledigen sind. Die Eltern sind in geeigneter Form zu informieren. 
 
Klarstellend sei darauf hingewiesen, dass mit dem Angebot nicht die Erwartung verbunden wird, der 
Stundenplan werde in die häusliche Arbeit der Schülerinnen und Schüler verlagert. Es gilt für alle 
Beteiligten (Lehrkräfte und Eltern), Augenmaß zu bewahren.  
 
III. Schriftliche Leistungsnachweise 
 
Für den Fall, dass die notwendigen Leistungsnachweise für die Zulassung zur Abiturprüfung noch 
nicht vollständig erbracht werden konnten, schreiben Schülerinnen und Schüler die ausstehenden 
Vorabiturklausuren nach den Osterferien. Auf diese Weise können sie mit einer Sitzung des zentralen 
Abiturausschusses spätestens bis zum 5. Mai 2020 rechtzeitig zu den ab dem 7. Mai angesetzten 
Nachschreibeterminen, die in den jeweiligen Runderlassen festgelegt sind, zur Abiturprüfung 
zugelassen werden. 
Ansonsten finden auch sonstige schriftliche Leistungsüberprüfungen bis zum Ende der Osterferien 
nicht statt. 
 
Das Krisenmanagement des Ministeriums und der Bezirksregierungen bleiben für schulische Krisen 
unter den bekannten Nummern erreichbar. 
 
Weitere Informationen erhalten Sie zeitnah mit der SchulMail (Nr. 6). Bitte stellen Sie auf jeden Fall 
sicher, dass Sie als Schulleiterin und Schulleiter für die Schulaufsicht und den Schulträger jederzeit 
erreichbar sind. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Mathias Richter 
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Pressestelle Staatskanzlei 

40213 Düsseldorf 

Telefon 0211 837-1134  

 0211 837-1405 

oder 0211 837-1151 

 

presse@stk.nrw.de  

www.land.nrw  

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen   

Presseinformation -  

Neue Leitlinie bestimmt Personal kritischer  
Infrastrukturen 

Die Landesregierung teilt mit: 

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat am 13. März 

2020 ein Betretungsverbot von sämtlichen Kindertageseinrichtungen 

und der Kindertagespflege und die Schließung der schulischen Gemein-

schaftseinrichtungen erlassen. Ausgenommen davon sind Kinder be-

stimmter Personengruppen, die beruflich in sogenannten Kritischen Inf-

rastrukturen tätig sind. Die Landesregierung hat sich auf folgende Leitli-

nien verständigt, die diesen Personenkreis genauer bestimmen.  

 

Die Entscheidung, ein Kind zur Betreuung in der Schule oder Kinderta-

geseinrichtung aufzunehmen, dessen Eltern in einer der untengenann-

ten kritischen Infrastrukturen tätig sind, treffen die Leitungen der jeweili-

gen Schule bzw. Kindertageseinrichtungen und die Kindertagespflege-

personen. Grundlage einer solchen Entscheidung ist zum einen ein 

Nachweis darüber, dass beide Elternteile (soweit nicht alleinerziehend) 

nicht in der Lage sind, die Betreuung zu übernehmen. Darüber hinaus 

muss eine schriftliche Zusicherung (oder Zusicherung der Nachreichung 

der Vorlage) der jeweiligen Arbeitgeber beider Elternteile vorliegen, 

dass deren Präsenz am Arbeitsplatz für das Funktionieren der jeweili-

gen kritischen Infrastruktur notwendig ist.  

 

Kritische Infrastrukturen (KRITIS) sind Organisationen oder Einrichtun-

gen mit wichtiger Bedeutung für das staatliche Gemeinwesen. Bei deren 

Ausfall oder Beeinträchtigung würden nachhaltig wirkende Versorgungs-

engpässe, erhebliche Störungen der öffentlichen Sicherheit oder andere 

ernsthafte Folgen eintreten. Die nachstehende Liste lehnt sich an die 

Verordnung zur Bestimmung kritischer Infrastrukturen nach dem Gesetz 

über das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI-Ge-

setz) und wird stetig fortentwickelt: 
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Der folgende Personenkreis ist in einer Kritischen Infrastruktur tätig: 

 

1. Sektor Energie 

 

 Strom, Gas, Kraftstoffversorgung (inklusive Logistik) 

 insbesondere Einrichtungen zur Entstörung und 

Aufrechterhaltung der Netze 

 

2. Sektor Wasser, Entsorgung 

 

 Hoheitliche und privatrechtliche Wasserversorgung 

 insbesondere Einrichtungen zur Entstörung und 

Aufrechterhaltung der Netze 

 

3. Sektor Ernährung, Hygiene 

 

 Produktion, Groß-und Einzelhandel (inklusive Zulieferung, 

Logistik) 

 

4. Sektor Informationstechnik und Telekommunikation 

 

 insbesondere Einrichtungen zur Entstörung und 

Aufrechterhaltung der Netze 

 

5. Sektor Gesundheit 

 

 insbesondere Krankenhäuser, Rettungsdienst, Pflege, 

niedergelassener Bereich, Medizinproduktehersteller, 

Arzneimittelhersteller, Apotheken, Labore 

 

6. Sektor Finanz- und Wirtschaftswesen 

 

 insbesondere Kreditversorgung der Unternehmen, 

Bargeldversorgung, Sozialtransfers 

 Personal der Bundesagentur für Arbeit und Jobcenter zur 

Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes (insbesondere 

Auszahlung des Kurzarbeitergeldes) 

 

7. Sektor Transport und Verkehr 

 

 insbesondere Betrieb für kritische Infrastrukturen, 

öffentlicher Personennah- und Personenfern- und 

Güterverkehr 

 Personal der Deutschen Bahn und nicht bundeseigenen 

Eisenbahnen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes 


